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V

Vorwort

Die Pflicht eines jeden Unternehmens zur „Compliance“ ist spätestens seit den letzten 
„Datenskandalen“ bei der Arbeitnehmerüberwachung in aller Munde. Das Unternehmen 
soll sich rechtstreu verhalten und Rechtsbrüche seiner Arbeitnehmer aufklären und ahn-
den. Zugleich aber darf es bei dem Bemühen, rechtstreues Verhalten seiner Mitarbeiter si-
cherzustellen, nicht über das Ziel hinaus schießen und selbst rechtsbrüchig werden – etwa 
gegen das BDSG verstoßen.

Das vorliegende Buch gibt eine Übersicht, wie Unternehmen das Verhalten ihrer Arbeit-
nehmer kontrollieren und so Compliance-Verstöße aufdecken und ausermitteln können, 
ohne dabei selbst rechtliche Grenzen zu überschreiten. Es beleuchtet dafür die rechtlichen 
Fragen, die sich bei der bloßen Routinekontrolle stellen, ebenso wie den „Ernstfall“, die 
internen Ermittlungen gegen Unternehmensangehörige („investigations“) anlässlich eines 
im Raume stehenden Rechtsverstoßes. Damit bietet es einen Leitfaden für Compliance-
Beauftragte und sonstige Führungskräfte, die zwischen Compliance und Arbeitnehmer-
rechten in ihrer täglichen Praxis einen angemessenen Ausgleich finden müssen.

Das Manuskript ist auf dem Rechtsstand 9/2014. Für ihre Hilfe bei der Erstellung der 
Abbildungen danken wir Frau stud. iur. Ina Kathrin Hansen. Anregungen, Wünsche und 
Kritik unserer Leser nehmen wir gerne unter arbr_compliance@rewiss.fu-berlin.de ent-
gegen.

Die Autoren
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„Der Meister ist befugt und schuldig, über das Betragen der Gesellen Aufsicht zu führen, 
[…] und [sie] zu einem stillen und regelmäßigen Lebenswandel zu ermahnen.“

Diese „Compliance-Bestimmung“ stammt aus dem Jahr 1794, aus dem Preußischen 
Allgemeinen Landrecht.1 Auch wenn die Rechte und Pflichten des „Meisters“ (des Ar-
beitgebers) zur Aufsicht über seine Arbeitnehmer längst nicht mehr so weit reichen wie 
im Jahr 1794, hat sich doch im Kern das Recht und die Pflicht des Arbeitgebers erhalten, 
auf das Verhalten seiner Arbeitnehmer Einfluss zu nehmen. Er hat insbesondere sicher-
zustellen, dass sie sich bei Ausübung ihrer Tätigkeit rechtstreu verhalten – neuerdings 
bezeichnet als Pflicht zur „Compliance“.

Welche Maßnahmen der Arbeitgeber auf welcher Rechtsgrundlage treffen darf (oder 
ggf. sogar muss), um die Rechtstreue seiner Arbeitnehmer zu überprüfen – routinemäßig 
und bei Verdacht eines konkreten Fehlverhaltens –, wird im Folgenden aufgezeigt.

1.1  Berechtigung des Arbeitgebers zur Leistungs- und 
Verhaltenskontrolle

Dass der Arbeitgeber berechtigt sein muss, die Rechts- und Vertragstreue seiner Arbeit-
nehmer zu überprüfen, zeigt § 106 GewO: Der Arbeitgeber darf „Inhalt, Ort und Zeit 
der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen“, ebenso wie Ordnung und 
Verhalten des Arbeitnehmers im Betrieb. Der Arbeitnehmer ist bei Ausübung seiner Tätig-
keit weisungsgebunden, der Arbeitgeber weisungsbefugt. Wer, wie der Arbeitgeber, Wei-
sungen erteilen darf, der muss aber umgekehrt auch ihre Einhaltung überprüfen und ihre 
Nichteinhaltung sanktionieren können. Kontrolle des Arbeitnehmers auf Leistung und 

1 § 356 des 8. Titels im 2. Teil des ALR 1794.


